
Anlage 1: 

Text der Satzungsänderung: 

 

Geändert werden soll 

1. § 1 Abs. 5 (Örtliche Zuständigkeit des Vereinsregisters) 

Ursprünglicher Text: 

§ 1 Name, Wesen und Sitz 

(5) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Haßfurt eingetragen. 

 

Neuer Text: 

§ 1 Name, Wesen und Sitz 

(5) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Bamberg eingetragen. 

 

2. Neuer § 1 Abs. 8 (Verpflichtung zur zur Vorbeugung, Wahrnehmung, Aufklärung 

und Unterbindung sexualisierter Gewalt): 

(8) Der Verein wendet zur Vorbeugung, Wahrnehmung, Aufklärung und Unterbindung 
sexualisierter Gewalt die diesbezüglichen Vorschriften der Präventionsordnung für 
das Bistum Würzburg sowie der Leitlinien des Deutschen Caritasverbandes (DCV) für 
den Umgang mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte in den Diensten und Einrichtungen seiner 
Gliederungen und Mitgliedsorganisationen in ihrer jeweils geltenden Fassung an. 

 

3. § 7 Abs. 1 (Anzahl der Beisitzer) 

Ursprünglicher Text: 

§7 Die Vorstandschaft 

(1) Die Vorstandschaft besteht aus sieben Personen: 

  a) dem/der 1. Vorsitzenden, 

  b) dem/der 2. Vorsitzenden, 

  c) dem für den Vereinssitz zuständigen Pfarrer oder seinem von ihm bestimmten 

Vertreter, 

  d) dem/ der Schriftführer/-in, 

  e) dem/der Kassier/-erin, 

  f) bis zu zwei Beisitzern 

 

Neuer Text: 

§7 Die Vorstandschaft 

(1) Die Vorstandschaft besteht aus bis zu neun Personen: 

  a) dem/der 1. Vorsitzenden, 



  b) dem/der 2. Vorsitzenden, 

  c) dem für den Vereinssitz zuständigen Pfarrer oder seinem von ihm bestimmten 

Vertreter, 

  d) dem/ der Schriftführer/-in, 

  e) dem/der Kassier/-erin, 

  f) bis zu vier Beisitzern 


